30. OKTOBER 2025 - Gesetz zur Abänderung des Einkommensteuergesetzbuches 1992 und des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches in Bezug auf steuerlich neutrale Reorganisationen


(Belgisches Staatsblatt vom 10. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


30. OKTOBER 2025 - Gesetz zur Abänderung des Einkommensteuergesetzbuches 1992 und des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches in Bezug auf steuerlich neutrale Reorganisationen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Einkommensteuergesetzbuches 1992


Art. 2 - Artikel 2 § 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992, ersetzt durch das Gesetz vom 10. August 2001 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 18. Juli 2025, wird wie folgt abgeändert:

a) Nummer 6/1 Absatz 2 Buchstabe c) Nr. 2 wird durch die Wörter ", oder abgekürzt "vereinfachte Fusion von Schwestergesellschaften"" ergänzt.

b) Die Überschrift von Nr. 6/2 wird wie folgt ersetzt:

"6/2. Gesamtvermögenseinlage und Teilbetriebseinlage".

c) In Nr. 6/2 Buchstabe a) werden die Wörter "Einlage eines Gesamtvermögens" durch das Wort "Gesamtvermögenseinlage" ersetzt und die Wörter "beziehungsweise alle Teile ihrer Tätigkeit" aufgehoben.

d) In Nr. 6/2 Buchstabe b) werden die Wörter "Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit" durch das Wort "Teilbetriebseinlage" ersetzt und die Wörter "beziehungsweise einen Teil einer Tätigkeit" aufgehoben.

e) Nummer 6/2 Buchstabe c) wird wie folgt ersetzt:

"c) Teilbetrieb: eine in technischer und organisatorischer Hinsicht aus eigenen Mitteln funktionsfähige Einheit, die eine autonome Tätigkeit ausübt."


Art. 3 - In Artikel 28 Absatz 2 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.


Art. 4 - Artikel 46 § 1 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 28. Juli 1992 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Im einleitenden Satz von Absatz 1 werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.

2. In Absatz 1 Nr. 1:

a) werden die Wörter "beziehungsweise ein oder mehrere Teile einer Tätigkeit" aufgehoben,

b) werden die Wörter "beziehungsweise einen Teil einer Tätigkeit" aufgehoben.

3. In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.

4. In Absatz 6:

a) werden die Wörter "beziehungsweise keinen Teil einer Tätigkeit" und die Wörter "beziehungsweise diesen Teil einer Tätigkeit" aufgehoben,

b) werden die Wörter "zugehörig zu einem Teilbetrieb beziehungsweise einem Teil einer Tätigkeit" durch die Wörter "einem Teilbetrieb zugehörig" ersetzt.


Art. 5 - Artikel 102 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, aufgehoben durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

"Handelt es sich bei den in Absatz 1 erwähnten übertragenen Aktien oder Anteile um die einer Gesellschaft, die bei einem früheren Vorgang einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften als übernehmende Gesellschaft bestimmt worden ist, so wird der Anschaffungswert, zu dem der Steuerpflichtige oder sein Rechtsvorgänger diese übertragenen Aktien oder Anteile entgeltlich erworben hat, bestimmt, indem der Anschaffungswert, zu dem der Steuerpflichtige oder sein Rechtsvorgänger die Aktien oder Anteile dieser übernehmenden Gesellschaft entgeltlich erworben hat, um den Anschaffungswert erhöht wird, zu dem der Steuerpflichtige oder sein Rechtsvorgänger die Aktien oder Anteile jeder übernommenen Gesellschaft entgeltlich erworben hat."


Art. 6 - In Artikel 184 Absatz 4 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 11. Dezember 2008 und abgeändert durch die Gesetze vom 25. Dezember 2016 und 17. März 2019, werden zwischen den Wörtern "dem Anschaffungswert" und den Wörtern "der eingebrachten Aktien oder Anteile beim Einleger" die Wörter "- gegebenenfalls in Anwendung von Artikel 102 Absatz 2 -" eingefügt.


Art. 7 - Artikel 184bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Dezember 2008 und abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "beziehungsweise ein Teil einer Tätigkeit" aufgehoben.

2. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.

3. In § 4 Absatz 3 werden die Wörter "In den in vorliegendem Paragraphen erwähnten Fällen" durch die Wörter "In den in vorliegendem Paragraphen erwähnten Fällen, außer im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften," ersetzt.


Art. 8 - In Artikel 184ter § 3 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Dezember 2008, werden die Wörter "Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit oder eines Gesamtvermögens" durch die Wörter "Teilbetriebs- oder Gesamtvermögenseinlage" ersetzt.


Art. 9 - Artikel 192 § 1 Absatz 7 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 29. März 2012, wird wie folgt ersetzt:

"Für die Anwendung von Absatz 1 und um zu bestimmen, ob die Bedingung des Haltens in Volleigentum während eines ununterbrochenen Zeitraums von mindestens einem Jahr erfüllt ist:

1. gelten Aktien oder Anteile, die durch Umtausch erhalten werden infolge steuerlich neutraler Vorgänge erwähnt in den Artikeln 46 § 1 Absatz 1 Nr. 2, 211, 214 § 1 und 231 §§ 2 und 3, die je nach Fall den Bestimmungen von Artikel 183bis entsprechen, als am Datum des Erwerbs der umgetauschten Aktien oder Anteile erworben,

2. gilt im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften, die den Bestimmungen von Artikel 183bis entspricht:

- der Teil des Wertes der Aktien oder Anteile der übernehmenden Gesellschaft, der sich gemäß Artikel 102 Absatz 2 aus dem Anschaffungswert der Aktien oder Anteile der übernommenen Gesellschaft ergibt, als am Datum des Erwerbs der Aktien oder Anteile der übernommenen Gesellschaft erworben,

- der Teil des Wertes der Aktien oder Anteile der übernehmenden Gesellschaft, der sich gemäß Artikel 102 Absatz 2 nicht aus dem Anschaffungswert der Aktien oder Anteile der übernommenen Gesellschaft ergibt, als am Datum des Erwerbs der Aktien oder Anteile der übernehmenden Gesellschaft erworben."


Art. 10 - In Artikel 194quater § 6 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Dezember 2002, aufgehoben durch das Gesetz vom 25. Dezember 2017 und wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 2. Mai 2019, werden die Wörter "Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit oder eines Gesamtvermögens" durch die Wörter "Teilbetriebs- oder Gesamtvermögenseinlage" ersetzt.


Art. 11 - In Artikel 205/5 § 2 Absatz 5 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 25. Dezember 2017 und ersetzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 30. Juli 2018, werden die Wörter "einer Einlage eines Teilbetriebs oder einer Einlage eines Gesamtvermögens" durch die Wörter "einer Teilbetriebseinlage oder einer Gesamtvermögenseinlage" ersetzt.


Art. 12 - Artikel 206 § 2 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 6. August 1993 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit" aufgehoben.

2. In Absatz 4 werden die Wörter "Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit oder eines Gesamtvermögens" durch die Wörter "Teilbetriebs- oder Gesamtvermögenseinlage" ersetzt.


Art. 13 - In Artikel 206/1 Absatz 2 Buchstabe h) desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Januar 2022, werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.


Art. 14 - In Artikel 210 § 4 erster Gedankenstrich desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, werden die Wörter "in dem Maße, wie die Einlagen durch neue Aktien oder Anteile vergütet werden, die zu diesem Zweck ausgegeben werden" durch die Wörter "im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften oder im Falle von Vorgängen wie in Artikel 2 § 1 Nr. 6/1 Absatz 4 erwähnt oder - in anderen Fällen - in dem Maße, wie die Einlagen durch neue Aktien oder Anteile vergütet werden, die zu diesem Zweck ausgegeben werden" ersetzt.


Art. 15 - Artikel 211 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 11. Dezember 2008 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Januar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "in dem Maße, wie die Einlagen durch neue Aktien oder Anteile, die zu diesem Zweck ausgegeben werden, vergütet werden, oder in dem Maße, wie die übernehmende oder begünstigte Gesellschaft in den in § 2 Absatz 3 erwähnten Fällen" durch die Wörter "in dem Maße, wie die Einlagen durch neue Aktien oder Anteile vergütet werden, die zu diesem Zweck ausgegeben werden, oder in dem Maße, wie im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften oder im Falle von Vorgängen wie in Artikel 2 § 1 Nr. 6/1 Absatz 4 erwähnt oder in den in § 2 Absatz 3 erwähnten Fällen die übernehmende oder begünstigte Gesellschaft" ersetzt.

2. In § 2 wird zwischen Absatz 3 und Absatz 4 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften und im Falle von Vorgängen wie in Artikel 2 § 1 Nr. 6/1 Absatz 4 erwähnt wird in Abweichung von Absatz 1 keine Herabsetzung auf das eingezahlte Kapital oder die Rücklagen angerechnet."


Art. 16 - In Artikel 214 § 3 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Mai 1999, werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.


Art. 17 - Artikel 229 § 4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Dezember 2008 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 3 werden die Wörter "beziehungsweise ein Teil einer Tätigkeit" aufgehoben.

2. Absatz 4 erster Gedankenstrich wird durch die Wörter ", außer im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften" ergänzt.


Art. 18 - Artikel 231 § 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 28. Juli 1992 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Januar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Im einleitenden Satz von Absatz 1 werden die Wörter "einer Einlage eines oder mehrerer Teilbetriebe beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit oder einer Einlage eines Gesamtvermögens" durch die Wörter "einer Einlage eines oder mehrerer Teilbetriebe oder einer Gesamtvermögenseinlage" ersetzt.

2. In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "in dem Maße, wie im Falle einer Fusion, einer Aufspaltung oder eines damit gleichgesetzten Vorgangs" durch die Wörter "in dem Maße, wie im Falle einer Fusion, einer Aufspaltung oder eines mit einer Fusion oder Aufspaltung gleichgesetzten Vorgangs" ersetzt.


Art. 19 - In Artikel 264 Absatz 1 Nr. 4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 28. April 2019, werden die Wörter "beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit" aufgehoben.


Art. 20 - In Artikel 2758 § 1 Absatz 9 desselben Gesetzbuches, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 15. Mai 2014 und abgeändert durch die Gesetze vom 24. März 2015 und 30. Juli 2018, werden die Wörter "einer Einlage eines Gesamtvermögens oder einer Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit" durch die Wörter "einer Gesamtvermögenseinlage oder einer Teilbetriebseinlage" ersetzt.


Art. 21 - In Artikel 2759 § 1 Absatz 10 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Mai 2014 und abgeändert durch die Gesetze vom 24. März 2015 und 30. Juli 2018, werden die Wörter "einer Einlage eines Gesamtvermögens oder einer Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit" durch die Wörter "einer Gesamtvermögenseinlage oder einer Teilbetriebseinlage" ersetzt.


KAPITEL 3 - Abänderungen des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches


Art. 22 - Artikel 115 des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Union" ersetzt.

2. Absatz 3 wird aufgehoben.


Art. 23 - In Artikel 115bis Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 30. März 1994 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, werden die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft" durch die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Union" ersetzt.


Art. 24 - Artikel 116 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 3. Juli 1972 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Union" ersetzt.

2. In Absatz 3 werden die Wörter "in Artikel 115 " durch die Wörter "in den Artikeln 115 und 115bis" ersetzt.


Art. 25 - Artikel 117 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 12. August 1985 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "in Artikel 115" durch die Wörter "in den Artikeln 115 und 115bis" ersetzt.

2. In § 1 Absatz 2 Nr. 1 werden die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften" durch die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Union" ersetzt.

3. In § 1 Absatz 2 wird Nr. 2 wie folgt ersetzt:

"2. a) dass die Rechtshandlung durch Artikel 12:7 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen mit einer Fusion durch Übernahme gleichgesetzt wird oder

b) dass die Einlage, gegebenenfalls abzüglich der zum Zeitpunkt der Einlage von der einbringenden Gesellschaft geschuldeten Beträge, ausschließlich entweder durch Zuteilung von Aktien oder durch Zuteilung von Aktien zusammen mit einer Bareinzahlung vergütet wird, die ein Zehntel des Nennwertes oder mangels Nennwert des rechnerischen Wertes der zugeteilten Aktien nicht übersteigt. Sieht das belgische oder ausländische Recht, dem die begünstigte Gesellschaft unterliegt, keinen Begriff vor, der dem Begriff des Kapitals einer Aktiengesellschaft ähnlich ist, wird dem rechnerischen Wert der Einlagewert - so wie er aus dem Jahresabschluss hervorgeht - aller von den Aktionären oder Gesellschaftern gewährten Geld- oder Sacheinlagen, die keine Einlagen von Dienstleistungen sind, gleichgesetzt, gegebenenfalls erhöht um die Rücklagen, die den Aktionären oder Gesellschaftern aufgrund einer Satzungsbestimmung nur nach Satzungsänderung ausgeschüttet werden können; dieser Gesamtwert wird durch die Anzahl Aktien geteilt."

4. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

"§ 2 - Die in den Artikeln 115 und 115bis erwähnte Gebühr wird auch nicht für Einlagen geschuldet, die von einer Gesellschaft, die ihren Sitz der tatsächlichen Geschäftsleitung oder ihren satzungsmäßigen Sitz auf dem Staatsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union hat, in Bezug auf Güter vorgenommen werden, die einen oder mehrere ihrer Teilbetriebe bilden, und zwar unter folgenden Bedingungen:

1. Die Einlage umfasst die Gesamtheit der Güter, die die einbringende Gesellschaft für einen oder mehrere Teile ihres Unternehmens nutzt, wobei jeder in technischer und organisatorischer Hinsicht ein aus eigenen Mitteln funktionsfähiger Unternehmensteil ist, der eine autonome Tätigkeit ausübt, und

2. die Einlage - gegebenenfalls abzüglich der bei der Einlage von der einbringenden Gesellschaft geschuldeten Beträge, die sich auf die eingebrachten Teilbetriebe beziehen - wird ausschließlich entweder durch Zuteilung von Aktien oder durch Zuteilung von Aktien zusammen mit einer Bareinzahlung vergütet, die ein Zehntel des Nennwertes oder mangels Nennwert des rechnerischen Wertes der zugeteilten Aktien nicht übersteigt. Sieht das belgische oder ausländische Recht, dem die begünstigte Gesellschaft unterliegt, keinen Begriff vor, der dem Begriff des Kapitals einer Aktiengesellschaft ähnlich ist, wird dem rechnerischen Wert der Einlagewert - so wie er aus dem Jahresabschluss hervorgeht - aller von den Aktionären oder Gesellschaftern gewährten Geld- oder Sacheinlagen, die keine Einlagen von Dienstleistungen sind, gleichgesetzt, gegebenenfalls erhöht um die Rücklagen, die den Aktionären oder Gesellschaftern aufgrund einer Satzungsbestimmung nur nach Satzungsänderung ausgeschüttet werden können; dieser Gesamtwert wird durch die Anzahl Aktien geteilt.

Nummer 2 ist nicht auf Rechtshandlungen anwendbar, die durch Artikel 12:8 Nr. 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen mit einer Aufspaltung gleichgesetzt werden.

Die Verwaltung von Beteiligungen und von Wertpapieren im Portfolio gilt nicht als ein Unternehmensteil. Beteiligungen und Wertpapiere im Portfolio gelten nur als einem Teilbetrieb zugehörig, wenn sie normal in diesen Teilbetrieb integriert sind.

Vorbehaltlich des Kontrollrechts muss die Erfüllung der Bedingungen entweder in der Einlageurkunde oder in einer Erklärung unten auf dieser Urkunde, die vor der Registrierung von den Parteien oder in ihrem Namen vom beurkundenden Notar unterzeichnet wird, bestätigt werden. In Ermangelung einer solchen Bestätigung wird die Urkunde gegen Zahlung der Gebühr registriert, die berechnet wird, ohne je nach Fall die Befreiung von der anteiligen Gebühr oder eine Ausnahme zu berücksichtigen, vorbehaltlich einer späteren Erstattung."

5. In § 3 wird Absatz 1 wie folgt ersetzt:

"§ 3 - Die in den Artikeln 115 und 115bis erwähnte Gebühr wird auch nicht für Einlagen von Aktien oder Aktienzertifikaten geschuldet, die zur Folge haben, dass die Gesellschaft, zu deren Gunsten die Einlage erfolgt, mindestens 75 Prozent des Kapitals oder des Eigenkapitals der Gesellschaft, deren Aktien oder Aktienzertifikate eingebracht werden, erwirbt."

6. In § 3 Absatz 3 Nr. 1 werden die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften" durch die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Union" ersetzt.

7. In § 3 Absatz 3 Nr. 2 werden die Wörter "neuer Aktien oder Anteile" durch die Wörter "von Aktien", die Wörter "Gesellschaftsaktien oder -anteile" durch das Wort "Aktien", die Wörter "der Wert" durch die Wörter "der Einlagewert" und die Wörter "die Anzahl Aktien oder Anteile" durch die Wörter "die Anzahl Aktien" ersetzt.

8. In § 3 Absatz 3 Nr. 3 werden die Wörter "oder Anteile" aufgehoben.


Art. 26 - In Artikel 121 Absatz 1 Nr. 3 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 3. Juli 1972, werden die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Union" und die Wörter "der erwähnten Gemeinschaft" durch die Wörter "der Europäischen Union" ersetzt.


Art. 27 - Artikel 302ter desselben Gesetzbuches wird aufgehoben.




KAPITEL 4 - Inkrafttreten


Art. 28 - Vorliegendes Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 30. Oktober 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
J. JAMBON

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

